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 Veröffentlicht am 12.01.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §38 Abs1;

Rechtssatz

Einkünfte aus der Verwertung von Er4ndungen, deren Patentschutz nicht (mehr) besteht, sind nicht solche aus (im

Zeitraum der Einkünfte) patentrechtlich GESCHÜTZTEN Er4ndungen, sondern solche aus (in anderen Zeiträumen)

patenrechtlich GESCHÜTZT GEWESENEN Erfindungen.
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